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Angriff auf jüdisches Restaurant "Schalom" in Chemnitz
im Jahr 2018 - Generalstaatsanwaltschaft Dresden
legt Revision gegen Berufungsurteil des Landgerichts
Chemnitz ein

Das Landgericht Chemnitz hat mit Berufungsurteil vom 20. Juli 2022
den Angeklagten Kevin A. im Zusammenhang mit dem Angriff auf das
jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im Jahr 2018 wegen gefährlicher
Körperverletzung in Tateinheit mit Landfriedensbruch unter Einbeziehung
einer früheren Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn
Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe ist für drei Jahre zur
Bewährung ausgesetzt worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat heute gegen das Urteil Revision
eingelegt. Nach Eingang der schriftlichen Urteilsgründe wird geprüft
werden, ob das Rechtsmittel weiterverfolgt wird.

Medien:
Dokument: Medieninforamtion Generalstaatsanwaltschaft Dresden

Hausanschrift:
Generalstaatsanwaltschaft
Dresden
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

www.justiz.sachsen.de/gensta

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 6 und 13.
Haltestelle Sachsenallee.
Gekennzeichnete
Behindertenparkplätze benden
sich vor dem Haus.

* Kein Zugang für verschlüsselte
elektronische Dokumente. Zugang
für qualiziert elektronisch signierte
Dokumente nur unter den auf
www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html
vermerkten Voraussetzungen.
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